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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Erweiterung des Gewerbegebietes 

Süd  

Vorhabenträger 

Stadt Ludwigslust / Fa. Lewens 

Sonnenschutzsysteme 

Maßnahmen-Nr. 

Maßnahme 3 (A CEF) 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage einer extensiv genutzten Mähfläche 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

Zusatzindex  

ar  artenschutzbezogene Maßnahme 

FFH  Maßnahme zur 

Schadensbegrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zur Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung des B-Plans TE 6 der Stadt 

Ludwigslust:  

Die Darstellung der Maßnahme erfolgt in der Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung. 

Lage der Maßnahme  

Flurstück 13/4 in Flur 8 der Gemarkung Ludwigslust (östlich von Ludwigslust) 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort  

 

Durch den B-Plan kommt es zum Verlust von Ackerfläche sowie weiterer Biotoptypen (s. Ausgleichsbilanzierung). 

Um den Verlust dieser Biotope sowie den Verlust der Fläche für bodenbrütende Arten auszugleichen ist eine 

Maßnahme durchzuführen.  

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Brachfläche auf einem ehemaligen Militärgelände.  

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich für den Verlust von Biotopstrukturen und als CEF-Maßnahme für bodenbrütende Vogelarten. 

 Vermeidung für Konflikt  

 Ausgleich für Konflikt  

 Ersatz für Konflikt   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für Höhlenbrüter 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Erweiterung des Gewerbegebietes 

Süd  

Vorhabenträger 

Stadt Ludwigslust / Fa. Lewens 

Sonnenschutzsysteme 

Maßnahmen-Nr. 

Maßnahme 3 (A CEF) 

Ausführung der Maßnahme  

Auf Flurstück 13/4 in Flur 8 der Gemarkung Ludwigslust ist auf der in Abb. 2 dargestellten Teilfläche 

von 25.000 m² eine dauerhaft grasatige bzw. krautige Ruderalflora zu entwickeln und jährlich einmal 

nach dem 15. September zu mähen, um eine Verbuschung zu vermeiden. Bereits vorhandener 

Gehölzbewuchs ist auf max. 10 % Deckung zu bringen. Die Nutzung der Fläche während der Brutzeit 

(März bis August) ist unzulässig. Die Nutzung von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.  

 

Gesamtumfang der Maßnahme: 25.000 m² Mähwiese 

Zielbiotop: krautige 

Ruderalflora 

 Ausgangs-

biotop: 

Brache mit 

teilweisem 

Strauch- oder 

Baumbewuchs 

 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung  

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Die Maßnahme muss zu Beginn der auf die Baumaßnahmen folgenden Brutperiode ab März funktionsfähig sein. 

Bei einer Bauausführung in 2015 muss daher die jährliche Mahd auch bereits in 2015 durchgeführt werden.  

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

Künftiger Eigentümer / künftige Unterhaltung: Stadt Ludwigslust / Fa. Lewens Sonnenschutzsysteme 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- Jährliche Mahd nach dem 15. September, in einem Zeitraum von 25 Jahren 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

-gemäß Umweltbericht Funktionskontrolle 5 Jahre nach Maßnahmenbeginn. 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung  

- 

 


